
#
II Rdw 4/2018

TN I.IALTSVE R Z E iCF{ NIS

ARBEITSRECHT

Andreas Gerhartt: Videoü berwachu n g, Betriebsvereinbarun g und Datenschutz 235

JUDIKATUR

I ALI.GEMEINES ARBEITSRECHT

Zu[ässige Feststettungsktage betreffend die korrekte KoltV-Einstufung 239

Keine Hemmung derWeiterverwendungszeit bei Lehrlingen durch Elternkarenz 240

Anfechtung einer BR-Wah[: Vergleich führt nicht zum vorzeitigen Ende der Tätigkeitsdauer des BR

ùariung itiimãng'.rr'ruità ÙnãróiurrÀg 
"iner 

Hubárbeitsbühne

24r

242

Unfal[ beim Betrieb eines Kfz bzw einer Eisenbahn - Gefährdungshaftung 243

r SOZIALVERSICHERUNGSRECHT

Vertreter von Personengesettschaften - eingeschränkte Beitragshaftung 243

Ruhen einerVersehrtenrente bei gleichzeitigem Bezugvon Rehabititationsgeld

lnvaliditätspension: Keine nochmalige Ver[ängerung des Rahmenzeitraumes durch neutrale Zeiten

STEUERRECHT

245

245

Edettraud Lachmayer: Hightights aus dem KSIR- Wartungserlass 2018

VwGH: Zur Verlustausgteichssperre nach 5 2 Abs 2a ESIG bei Vertustmodelten (Nikolo us Zorn)

VwGH: Zuordnung einer Beteiligung zur Betriebsstätte im DBA-Recht(NÌkolaus Zorn)

Bernhard Renner: Deutschkurse des Ehepartners: Beurteilung der Fahrtkosten als außergewöhnliche Belastung

nñãiáieoàlsi crrii' ÂnoeiuÀg oes GeseItschafterbestandes durch Vottmachtseinräum u ng?

246

253

254

256

258

VwGH: Vorsteu erabzug beim Arzt mit Hausapotheke (Nikolous Zorn)

VwGH: Zur USt-Befreiung bei Ausgliederungen nach Art 34 BudBG 200L (Nikolous Zorn)

260

26r

BTICK NACH DEUTSCHI.ANÐ

Udo Eversloh; Nießbrauch an unternehmerischem Vermögen

IMPRESSUM

263

rdw.lexisnexis.at

268



\{t/trffi

v3lzs6

AKTUELTES RECHT ZUM DIENSTVERHALTNIS

Redakti'onsteam: Manfred Lindmayr, Birgit B,leyer, Bettina Sabara,
Sabine Sadlo, Barbara Tuma

6596
26. April 2018

THEMA
> Bettina Sabara: Verstärkter Nichtraucherschutz am Arbeitsptatz ab Mai 201B

RECHTSPRECHUNG
> Lohndumping: Beschwerden gegen Sicherheitsleistung - genere

verfassu ngswid rig
> Keine Wartefrist bei Verlängerung oder neuerticher Entsendung

en Wirkung

> VfGH: Gewichtung der Zulassungskriterien für sonstige Sch[üsselkräfte verfassungswidrig
> Krankengeld: Keine Einbeziehungvon Folgeprovisionen in díe Bemessungsgrundlage
> BFG: Besteuerung einer freiwilligen Abfertigung im System Abfertigung Neu bei Vordienstzeitenanrechnung
> BFG: Vertraglich vereinbarte SEG-Zulage - keine Steuerbefreiung

NET.JE VORSCHRIFTEN
> G esellsc h after-Gesch äftsfü h rer: Kfz-Sach bezu g - BG B I

[ler Ausschluss der au

f"le*isNexis" a¡'d.lexisnexis"at



g
l_

ARÐ 6596
7 2. Iahr gang, 26. April 20L8

IN ATTER KURZE

INHAITSVERZElCHNlS

2

THEMA
Bett¡na Sabara: Verstärkter Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz ab Mai 2018

Angesichts des großen medialen Echos zu der geplanten Rücknahme des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie ging es

etwas unter, dass es abseits des Gastgewerbes sehrwohl ab Mai 2018 zu einer deutlichen Ausweitung des Nichtraucherschutzes
kommt: Zum einen gibt es Verschärfungen im TNRSG, zum anderen gilt aufgrund einer Novelte des ASchG ab 1. S. 2018 ein

atlgemeines Rauchverbot in Arbeitsstätten in Gebäuden. Einzelne Raucherarbeitszimmer gibt es dann nicht mehr, a.llerdings

beðtent die Mögtichkeit, Raucherräume einzurichten. Mag. Bettina Soborq gibt in ihrem aktuellen Beitrag einen Überblick
über die neuen Bestimmungen zum Nichtraucherschutz am Arbeitsplatz.
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Der Begutachtungsentwurf zum Jahressteuergesetz 2018 solt die Anti-BEPS-Richttinie und Teile des Regierungsprogrammes

umsetzãn und enihätt eine Reihe interessanter Ãnderungen für Unternehmen: die Einführung einer Hinzurechnungsbesteuerung

(CFC), eine Novetlierung des Missbrauchstatbestandes, Verbesserungen bei der Erteitung von Auskunftsbescheiden (Rulings) sowie

eine gesetztiche Grundtage für die Begteitende Kontrotle (Horizqntal Monitoring). Dieser Beitrag sol[ einen ersten Überbtick über

diese und andere wichtige Themen geben.

RECHNUNGSWESEN

111
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Geratd Mütter/Markus Haslinger: offene Fragen im Zusammenhang mit den Ausschüttungssperren des s 235 UGB

Die unternehmensrechtlichen Bestimmungen über die Beschränkung der Ausschr-ittung des Bitanzgewinns haben in jüngerer

Vergangenheit erhebtiche Änderungen erfahren. Dabei werfen sowoht die Ausschüttungssperre nach 5 235 Abs 1 UGB für

umgrü ñdungsbedingte Aufwertungsgewinne als auch jene nach Abs 2 für einen Aktivüberhang an [atenten Steuern zahlreiche Fragen

auf. Der Beitrag stettt wesentliche praktische Probleme bei der Ermitttung der ausschüttungsgesperrten Beträge dar und versucht

diese in weiterer Folge einer sachgerechten Lösung zuzuführen.

Klemens EiterlKlaus HirschlerlElisabeth Höttscht: Reptik zum Ansatzwahlrecht für latente Steuern aus steuerl¡chen

Verlustvorträgen nach AFRAC 30

Gem S 198 Abs 9 Satz 3 UGB können für künftige steuerliche Ansprüche aus steuertichen Verlustvorträgen aktive latente Steuern in dem

Ausmaß angesetzt werden, ,,in dem ausreicñende passive latente Steuern vorhanden sind oder soweit überzeugende substantiet{e

Hinweise vorliegen, dass ein ausreichendes zu versteuerndes Ergebnis in Zukunft zur Verfügung stehen wird". AFRAC 30 leitet aus

dieser Gesetzesformutierung ein auf zwei Wertansätzen aufbauendes Ansatzwahtrecht von latenten Steuern aus steuerlichen

Verlustvorträgen ab. ln dem Beitrag werden die Hintergründe und Überlegungen zu diesem Wahlrecht ausgeführi. Weiters werden

die in der Literatur hervorgebrachten lnterpretationen und Auslegungen gewürdigt.

Katharina Maier: überlegungen zu den neuen Offenlegungsvorschriften gemäß IAS 7

IAS 7 sieht in seiner ergänzten Fassung spätestens für Konzernabschlüsse zum 31. 12. 2017 eine verpftichtende Überteitu ngsrechnung

fü rVerbindlichkeiten vor, deren Cashftows der Finanzierungstätigkeitzuzuordnen sind. Dabei istauch ei n Einbezug korrespondierender

finanzieller Vermögenswerte vorgesehen, wobei der Standardsetter detaillierte Ausführungen hierzu schutdig bteibt'
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116

124

135
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH: Streiks sind nicht als ,,außergewöhnliche Umstände" i. 5' der

Flug gastrechte-Vo einzustufen
(17 .4.2018 - verb. Rs. C-l 95/1 7 u. a.)

BGH: Anordnung der Abwicklung einer Fondsgesellschaft nach

5 38 KWG (30.1 .201 8 - ll ZR 108/16)

BGÞl: Schadensersatzanspruch des Darlehensgebers bei außeror-

dentlicher Kündigung det Darlehensvertrags wegen Zahlungsver-

zugs (20.2.201 B - Y'l ZR 445 / 17 )

BGH: Kein Anspruch aufweibliche Personenbezeichnungen in Vor-

drucken und Formularen (1 3.3.2018 - Vl ZR 143/17)

BGH: Qualifizierung eines Vertrags über die Platzierung einer elek-

tronischen Werbeanzeige als Werkvertrag (22.3.2018 -VllZRT 1 I 17)

BGH: Einhaltung der Schriftform des 5 550 Satz 1 BGB

(7 .3.201 8 - Xlt zR 129 / 1 6)

Verwaltung
EU-Kommission: Durchsetzung von Verbraucherrechten in der EU

soll gestärkt werden

BMJV: Gutachten zu lnkasso-Vorschriften veröffentlicht

Aufsätze EEEE@I
Prof. Dr, Friedrich Graf von Westphalen' RA

Digitale Charta - Erweiterung der europäischen
Grundrechte für das digitale Zeitalter

Für viele Bürger ist die Hergabe ihrer personenbezogenen Daten

für die im Gegenzug ihnen ,,for free" angebotenen Dienste der US-

amerikanischen lnternetgiganten die größte Nebensächlichkeit der

Welt. Jetzt aber legt der Skandal um Facebook und Cambridge

Analytica den Verdacht nahe, dass 50 Millionen User - ohne dass

sie es wussten - in ihrer freien Wahlentscheidung nachhaltig durch

einseitige Beeinflussung und durch,,fake news" (von Robotern er-

zeugt) manipuliert worden sein könnten' Unter dem Eindruck die-

ser Ereignisse erscheint es dringend, den Blick auf eine europa-

rechtlich zu verankernde ,,Digital Charta" zu werfen, welche auf

Grund einer Bürgerinitiative entstanden ist. Einer ihrer wesentli-

chen, in der bisherigen Debatte nicht beachteten Bausteine be-

steht darin, auf der Ebene des primären Unionsrechts eine unmit-

telbare Drittwirkung der Grundrechte zu begründen. Denn nur ein

solches lnstrument ist in der Lage, den im Rahmen des Unionspri-

vatrechts - gerade auch gegenüber den lnternetgiganten aus dem

Silicon Valley - so bitter notwendigen erweiterten Grundrechts-

schutz zugunsten des Bürgers zu begründen.

Magdalena Sophia Paul, RAin

Der besondere Vertreter und die Gelatine

Zugleich eine Besprechung des OIG Karlsruhe

vom 14.3.2018 - 11 V 35117,88 2018' 910

Wieder einmal beschäftigt die Gelatine die aktienrechtliche Recht-

sprechung. Mit Urteil vom 14.3.2018 bestät¡gte das OLG Karlsruhe

(11 U 35/17, BB 2018,910) eine Entscheidung des LG Heidelberg

vom21.3.2017 (1 1 O 11/16). mit der die Klage einer Aktiengesell-

schaft gegen zwei Aktionäre, zwei Mitglieder des Vorstands und

vier Mitglieder des Aufsichtsrats auf Ersatz von ausgeschÚtteten Di-

videnden abgewiesen worden war' Das OLG Karlsruhe hatte sich

mit einer Reihe materiell-rechtlicher und prozessrechtlicher Fragen

rund um den besonderen Vertreter zu befassen.

Entscheidung

OLG Karlsruhe: Unwirksame Bestellung des besonderen Vertreters

im Streit um Dividendenrückzahlung - Gelita AG

(14.3.2018-11 U35/17)

5teuerrecht

Ðie Woche im Blick

Entscheidungen
EuGH-Schtussanträge: Mehrwertsteuer - Befreiung von der Ein-

fuhrumsatzsteuer, wenn auf die Einfuhr eine innergemeinschaftli-

che befreite Lieferung folgt (22.3.201 8 - C-1 0B/1 7)

BFH: Britische sog. Claw-back-Besteuerung und Abkommensrecht

- Korrekturverfahren nach 5 1 3 Abs. 4 lnvstc 2004 a. F. - Änderung

der höchstrichterlichen Rechtsprechung i.S.v. 5 176 Abs. 1 S. 1

Nr.3 AO (15.11.2017 - lR sslls)
FG Hessen: Erweiterte gewerbesteuerliche Kü rzung

(24.1 .2018 - I K2233/15)

Verwaltung
BMF: Einzelfragen zur'Abgeltungsteuer - Ergänzung des BMF-

Schreibens vom 18.1 .201 6 (BStBl. I 2016, 85) (12.4.2018 - lV C 1 - S

2252/08/10004:021)
BMF: Einordnung in Größenklassen gem. 5 3 BpO 2000 - Festle-

gung neuer Abgrenzungsmerkmale zum 1.1.2019 (1 3'4'2018 - lV A

4 -s 1450117 /10001)
BMF: Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Al-

tersvorsorgevertrag oder aus einer betrieblichen Altersversorgung

ab dem Kalenderjahr 2018 - amtlich vorgeschriebenes Vordruck-

muster nach S 22 Nr. 5 S. 7 EStG (10.4.2018 - IVC 3 - 52257-b/07 I
10002 :01 8)

897

899

908

Aufsätze EE!
Prof. Dr. habil. Michael Broer und Prof. Dr. Lorenz J. Jarass

Verfassungsfeste Erhebung der Grundsteuer mittels
Grundsteuererklärung
Das BVerfG hat am 10.4.2018 die derzeitige Erhebung der Grund-

steuer für verfassungswidrig erklãrt und eine Frist zur Neuregelung

bis 31 .12.2019 gesetzt. Sobald der Gesetzgeber diese Neuregelung

erlassen hat, sollen die beanstandeten Bewertungsregetn noch für

weitere fünf Jahre fortgelten, aber nicht länger als bis zum

31.12.2024. Da der 2016 vorgelegte Gesetzentwurf des Bundesra-

tes für eine verfassungsfeste Erhebung der Grundsteuer nach Re-

gierungsangaben 6-10 Jahre Vorlauf benötigt hätte, besteht aller-

ãingr ãut große Risiko, dass ein entsprechender neuer Entwurf

nicht rechtzeitig umqesetzt werden kann. Es gibt jedoch eine na-

heliegende Alternative, die ausreichend schnell umgesetzt werden

könnte, nämlich eine Grundsteuererklärung durch Selbsterklärung

des jeweiligen Grundsteuerpfl ichtigen.

Dr. Barbara Fteckenstein-Weiland, LL.M., RAin/FAinStR/StBin,

und Friderike Stiehr, RAin

BB-Rechtsprechungsreport Umsatzsteuer 201 7

Der Aufsatz gibt einen Überblick über bedeutsame Entscheidungen

des BFH aus dem Jahr2017. Eine Reihe von Vorlagen an den EuGH

zeigt, dass die Bedeutung der Rechtsprechung des EUGH fürdas Um-

sattsteuerrecht stetig weiter zunimmt. Thematisch stechen insbe-

sondere Entscheidungen zur Unternehmereigenschaft bzw' Organ-

schaft sowie zu Steuerbefreiungen hervor. Daneben verhalf der BFH

aber auch vermeintlichen Randthemen, wie der Sollbesteuerung

und der Haftung für Umsatzsteuern, zu neuer Aufmerksamkeit'

917

919

924

933

Entscl.aeidungen

BFH: Berichtigungsmöglichkeit nach 5 i 29 A0 bei Abweichen des

erklärten Arbeitslohns von dem elektronisch beigestellten Arbeitslohn

(1 6.1.201 8 - Vl R 41 I 16 - dazu BB-Komnrentar von

Denn¡s Janz, LL.M., StB)

BFH: Geschäftsfúhrerhaftung für Einfuhrumsatzsteuer nach Bestel-

lung eines vorläufìgen lnsolvenzverwalters
(26.9.2017 -Vß R 40/16 - dazu BB-Kommentar von

B¡rg¡tta Kr¡st¡na Fey, RAin/FAinStR/StBin)

936
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Elick

Rechnungslegung
CDSB: Aktualisierung des Rahmenkonzepts

DRSC: Jahresbericht 2017 und Quartalsbericht 1/2018

Wirtschaftsprüfung
IPSASB: Veröffentlichung eines Standardentwurfs zur Verbesse-

rung der IPSAS

Betriebswirtschaft
lfM Bonn: KMU nutzen Digitalisierung vor allem zur Kosteneinspa-

run9
BVR: Zahl der Unternehmensinsolvenzen sinkt weiter

lfM Bonn: Eigenverwaltetes lnsolvenzverfahren findet bei KMU zu-

nehmendes lnteresse

Veranstaltungen
MGK: 32. Münsterisches Tagesgespräch zum Thema ,,Digitalisie-

rung - Chancen und Herausforderungen für den Mittelstand"

WPK: lnformationen zum Geldwäschegesetz

WPK: Aktuelle Entwicklungen im Steuerstrafrecht

Aufsatz

Dr. Norbert Lüdenbach, WP/SI8, und Dr. Jens Freiberg, WP

Konzernabschluss bei unterjähriger Entstehung
des Konzerns gemäß dem neuen IDW RS HFA 44 -
eine kritische Würdigung

Der Fall einer unterjährig, durch erstmaligen Erwerb eines Tochter-

unternehmens, also erstmaliger Konzernierung, entstehenden Kon-

zernabschlusspfl¡cht ist gesetzlich nicht geregelt. Ende 2017 hat

sich das lnstitut der Wirtschaftsprüfer (lDW) erstmalig zum Vorge-

hen bei unterjähriger Entstehung eines Konzerns durch Erwerb/

Einbezug eines ersten Tochterunternehmens geäußert. Der Beitrag

würdigt den Vorschlag des IDW vor dem Hintergrund der Positio-

nen in der Literatur und verwandterThemenstellungen.

Entscheidungen

BFH: Erbbauzinsen sind keine Anschaffungskosten i.S.d. 5 255

Abs. 1 HGB für den Erwerb des Erbbaurechts
(8.1 1.2017 - lX R 25/15 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Steffen Heyd, StB)

Niedersächsisches FG: Abgrenzung anschaffungsnahe Herstel-

lungskosten zu sofort a bziehbarem Erhaltun gsaufiruand

(26,9.2017 - 12K113/16 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Martin We¡st StB)

937

et

4t16)

BAG: Eine Altersabstandsklausel in Höhe von 1 5 Jahren ist zulässig

(20.2.201 8 - 3 AZR 43 / 17)

BAG: Ausscheiden vor dem Versorgungsfall bei lnvaliditätsrente

(23.1 .2018 - 3 AZR 448/16)

LAG Düsseldorf: Beweislast bezüglich des Weisungsrechts des Ar-

beitgebers (2.1 0.2017 - 3 Sa 669 / 1 6)

939

Aufsatz @
Dr. Simone Wernicke, RAin, und Steffen Schneider, RA

Neue arbeitsrechtl¡che Herausforderungen bei
konzernangehörigen Unternehmen in der lnsolvenz -
von der Entkonzernierung zur Rekonzernierung?

Die vielfältigen wirtschaftlichen, finanziellen und organisatori-

schen Verflechtungen innerhalb eines Konzerns - von Praktikern

auch als ,,Naturchaos" bezeichnet - stellten lnsolvenzrechtler und

Arbeitsrechtler immer schon vor besondere Herausforderungen: im

Falle der lnsolvenz eines oder mehrerer konzernangehöriger Unter-

nehmen sind diese rechtsträgerübergreifenden Strukturen aufzulö-

sen, der Konzern ist quasi zu,,entkonzernieren"' Die Sanierung er-

folgt dabei stets rechtstrãgerbezogen. Der deutsche Gesetzgeber

hat nach jahrelanger Vorarbeit die Einführung ergänzender Vor-

schriften in die lnsolvenzordnung beschlossen - das Gesetz zur Er-

leichterung der Bewältigung von Konzerninsolvenzen (KInsErlG)

wird am 21.4.2018 als nationales Konzerninsolvenzrecht in Kraft

treten. Dieses soll den besonderen 5chwierigkeiten bei der Bewälti-

gung von lnsolvenzen konzernangehöriger Unternehmen Rech-

nung tragen und - soweit möglich - die wirtschaftliche Einheit des

Konzerns zusammen halten. Der Beitrag geht der Frage nach, in-

wieweit diese neuen Vorschriften zu Verbesserungen bei der ar-

beitsrechtlichen Restrukturierung von Konzernunternehmen in der

lnsolvenz beitragen können und berücksichtigt dabei die enge Ver-

zahnung von lnsolvenz und Arbeitsrecht.

e43 Entxheidung

BAG: Dynamische Bezugnahme auf Tarifuertrag bei Betriebsüber-

gang - Nachfolgeentscheidung zu EuGH-Urteil

946 ß0.8.2017 - 4 AZR95/14 - dazu BB-Kommentâr von

Dr. Hans-Peter Löw, RA)

t{euer¡úeinung Buch
Schleßmann, Das Arbeitszeugnis

Antworten auf alle Fragen des Zeugnisrechts

2018,334 Seiten, Kt., € 89,-

lSBN: 978-3-8005-3289-6 I lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Die erste Seite

Aufsätze

Rechtsprechung
der EU-Gerichte

Anhängige
Verfahren

Aktuell

Inhaltsverzeichnis
Ein zu ehr getziges Ziel?
Prof. Dr. Friedrich Graf von Wesþhalen, Rechtsanwalt, Köln

FeueÉaufe ñir die EU-Datenschutz-Grundvet'ordnung - und das Kartellrecht steht Pate

Dr. jur. Bjöm Steinrötter, Hannover

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur EuGWO imlahr 2017

Dr. Barlosz Sujecki, Rechtsanwalt und Advocaat, Amsterdam

Erlauben die Europäischen Verträge einen Europäischen Währungsfonds und einen Europäischen Finanzminister?

Dr. Jens Brauneck, Rechtsanwalt, Neuss

Nur ein Luxusproblem? - Drittplattformverbote im selektiven Vertrieb auf dem Prüfstand des EuGH

Mag. jur. Chistoph Palzer, Frankfurt a. M.

Selektives Vertriebssystem: Ein Anbieter von Luxuswaren kann autorisierten Händ1em den Verkauf im Intemet

über eine Dritþlattform wie Amazon verbieten -,,Coty" (EuGH, 6. 12.2017 - Rs. C-230l16)

Schiedsklausel in bilatelalem Investitionsschutzabkommen zwischen Mitgliedstaaten (Intra-EU-BIT) verstößt

gegen Autonomie des Unionsrechts - Schiedsgericht kein Unionsgericht -,,Achmea"
(EuGH, 6.3.2018 -Rs. C-284l16)

Zugangzu Dokumenten des Triiogs: Das EU-Parlament darf den Zugang nur verweigern, wenn sein

Entichèidungsplozess dadurch konkret beeinträchtigt werden könnte Rechtsschutzinteresse nach

Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens -,,De CapiÍani" (Fj:ujG,22.3. 2018 - Rs. T540/15)

Ne bis in idem: Kumulierung von Verwaltungs- und Strafsanktion kalÌn 
^tm 

Schutz der finanziellen Interessen

der Union und der Sicherheit der Kapitalmärkte gerechtfertigt sein - ,,Garlsson Reai Estate"

(EuGH, 20. 3. 2018 - Rs. C-537l16)

Ne bis in idem: Kumulierung von Verwaltungs- und Strafsanktion kann zum Schutz der finanziellen Interessen

der Union gerechtfertigt sein - Nichtabflihrung der Mehrwertsteuer - ',Menci"
(EuGH, 20.3.2018 - Rs. C-524l15)
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(EuG, 14. 3. 2018 - Rs. T-33116)

Neuheit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das mehr als zwölf Monate vor dem Prioritätstag

der Öffentlichkeit in den USA zuganglich gemacht wurde - Kenntnis der EU-Fachkreise - ,,Crocs"
(EuG, 14. 3. 2018 - Rs. T-6slll6)
Freizügigkeitsabkommen EU-schweiz: Besteuerung nicht realisierter Wertsteigerungen von wesentlichen

Beteiligungen bei Verlegung des Wohnsitzes in die Schweiz - ,,Picaff'
(EuGH, 15. 3. 2018 - Rs. C-355116)

Ne bis in idem: Identität des Rechtsguts bei Ahndung von Wettbewerbsverstößen nach Unions-

und nationalem Recht erforderlich? (EuGH Rs. C-617l17)

Datenschutz: Opt out - wirksame Einwilligung? (EuGH Rs. C-673l17)

E-Commerce: Pfiicht zur Entfernung rechtswidriger Informationen (EuGH Rs. C-18/18)

Zugangder Öffentlichkeit zu Dokumenten des SRB? (EuG Rs. T-62/18)

Klage gegen Entscheidung über neuen Sitz der EMA (EUGH Rs. C-59l18)
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